
BGS/E Oberes Zenntal        43.10.-1 

 

 

 1 

Beitrags- und  

Gebührensatzung zur  

Entwässerungssatzung des 

Zweckverbandes zur  

Abwasserbeseitigung  

„Oberes Zenntal“ 

(Beitrags- und  

Gebührensatzung zur  

Entwässerungssatzung – 

BGS/EWS) 
 

 

 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommu-
nalabgabengesetzes erläßt der Zweckver-
band zur Abwasserbeseitigung „Oberes 
Zenntal“ folgende Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung. 
 
 

§ 1 

Beitragserhebung 
 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung sei-
nes Aufwandes für die Herstellung der Ent-
wässerungseinrichtung für das Gebiet  
 
a)  
des Gemeindeteils Wilhermsdorf des Mark-
tes Wilhermsdorf 
 
b) 
des Gemeindeteils Markt Erlbach ein-
schließlich des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes „Haidter Weg“ und des 
Gemeindeteils Eschenbach des Marktes 
Markt Erlbach und 

 
c)  
der Gemeindeteile Neuhof a. d. Zenn und 
Adelsdorf des Marktes Neuhof a. d. Zenn 
 
einen Beitrag. 
 
 
 
 

 
 

§ 2 

Beitragstatbestand 
 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare 
oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben sowie für 
Grundstücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit 
aufweisen, auf denen aber tatsächlich Ab-
wasser anfällt, wenn 
 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum An-

schluß an die Entwässerungseinrichtung 
besteht 

    oder 
2. sie – auch aufgrund einer Sonderverein-

barung – an die Entwässerungseinrich-
tung tatsächlich angeschlossen sind. 

 

§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 

(1)  
Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-
chung des Beitragstatbestandes. Ändern 
sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinn des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – 
Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 
 
(2)  
Wird erstmals eine wirksame Satzung er-
lassen und ist der Beitragstatbestand vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkraft-
treten dieser Satzung. 
 

 

§ 4 

Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist.  
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§ 5 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücks-
fläche und der zulässigen Geschoßfläche 
berechnet. 
 
In unbeplanten Gebieten wird die Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m 
herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen 
Grundstücken ist die Begrenzung auf alle 
Seiten, zu denen das Grundstück die Mög-
lichkeit des Anschlusses an die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung hat, zu bezie-
hen; nicht herangezogen wird in diesen Fäl-
len die Fläche, die außerhalb aller Tiefen-
begrenzungslinien liegt. Reichen die Be-
bauung bzw. die gewerbliche Nutzung über 
die Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder 
näher als 5 m an diese Begrenzung heran, 
so ist die Begrenzung 5 m hinter dem Ende 
der Bebauung bzw. der gewerblichen Nut-
zung anzusetzen. 
 
(2)  
Die zulässige Geschossfläche bestimmt 
sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebau-
ungsplan besteht, nach dessen Festsetzun-
gen.  
Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 
Baunutzungsverordnung – BauNVO) fest-
gelegt, so errechnet sich die Geschossflä-
che für die Grundstücke durch Vervielfa-
chung der jeweiligen Grundstücksfläche mit 
der im Bebauungsplan festgesetzten Ge-
schossflächenzahl.  
Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl 
(§ 21 BauNVO) festgesetzt, so ergibt sich 
die Geschossfläche aus der Vervielfachung 
der jeweiligen Grundstücksfläche mit der 
Baumassenzahl, geteilt durch 3,5.Ist im 
Einzelfall nur eine geringere Geschossflä-
che zulässig, so ist diese maßgebend. Ist 
jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld eine größere Geschossflä-
che vorhanden, so ist diese zugrunde zu 
legen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
(3)  
Wenn für das Grundstück die Aufstellung 
eines Bebauungsplans beschlossen ist, ist 
die zulässige Geschossfläche nach dem 
Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
(4)  
Die zulässige Geschossfläche ist zu ermit-
teln nach der für vergleichbare Baugebiete 
in der Gemeinde festgesetzten Geschoss-
flächenzahl (GFZ), wenn 
a)  
in einem aufgestellten Bebauungsplan das 
zulässige Maß der Nutzung nicht festge-
setzt ist oder 
b)  
sich aus einem in Aufstellung begriffenen 
Bebauungsplan die zulässige Geschossflä-
che nicht hinreichend sicher entnehmen 
lässt oder 
c)  
in einem in Aufstellung begriffenen Bebau-
ungsplan das zulässige Maß der Nutzung 
nicht festgesetzt werden soll oder 
d)  
ein Bebauungsplan weder in Aufstellung 
begriffen noch vorhanden ist. 
 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
(5)  
Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, 
ergibt sich die zulässige Geschossfläche 
aus der durchschnittlichen Geschossflä-
chenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbin-
dung mit § 17 und § 20 BauNVO aus der in 
der Umgebung vorhandenen Bebauung 
ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten 
entsprechend. 
 
(6)  
Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche 
Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird 
als zulässige Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
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Grundstücke, bei denen die zulässige Be-
bauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-
zung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 
 
 
 
(7)  
Die Geschossfläche der auf dem heranzu-
ziehenden Grundstück vorhandenen Ge-
bäude oder selbstständigen Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Be-
darf nach Anschluss an die Schmutzwas-
serableitung auslösen oder die nicht ange-
schlossen werden dürfen, wird von der für 
das Grundstück ermittelten zulässigen Ge-
schossfläche abgezogen und der Beitrags-
berechnung nicht zugrunde gelegt.  
 
Das gilt nicht für Gebäude oder selbststän-
dige Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen 
sind oder die bei der Berechnung der auf 
dem Grundstück zulässigen Geschossflä-
che ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. 
§ 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 BauNVO).  
Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, 
als sie auf die zulässige Geschossfläche 
(§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.  
 
(8)  
Bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich gilt als zulässige Geschossfläche die 
Geschossfläche der vorhandenen Bebau-
ung.  
Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen 
zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. Dachge-
schosse werden nur herangezogen, soweit 
sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbst-
ständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die Schmutzwasserableitung 
auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudetei-
le, die tatsächlich an die Schmutzwasserab-
leitung angeschlossen sind.  

Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie herausragen. 
 
(9)  
Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der 
nachträglichen Änderung der für die Bei-
tragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
–  
im Falle der Vergrößerung eines Grund-
stücks für die zusätzlichen Flächen, soweit 
für diese bisher noch keine Beiträge geleis-
tet wurden, 
–  
wenn sich die zulässige Geschossfläche 
durch Aufstellung oder Änderung eines Be-
bauungsplanes oder durch Erlass oder Än-
derung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB oder durch die konkrete Bebauung 
auf dem Grundstück später vergrößert, für 
die zusätzlichen Flächen, 
–  
wenn sich durch eine nachträgliche Bebau-
ung des Grundstücks im Rahmen der An-
wendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 die der 
Beitragsberechnung zugrunde zu legende 
Grundstücksfläche vergrößert, 
–  

im Falle der Nutzungsänderung eines bis-
her beitragsfreien Gebäudes im Sinn des 
§ 5 Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsände-
rung die Voraussetzungen für die Beitrags-
freiheit entfallen, 
–  
für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), 
wenn sich die der Beitragsberechnung zu-
grunde gelegte Geschossfläche im Sinn von 
Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Ver-
änderungen vorgenommen werden, die 
nach Abs. 8 für die Beitragsbemessung von 
Bedeutung sind, oder 
–  
im Falle einer nachträglichen Bebauung für 
ein Grundstück, für das ein Herstellungsbei-
trag, jedoch weder eine Kostenerstattung 
noch ein Beitragsanteil für den Grund-
stücksanschluss im öffentlichen Straßen-
grund geleistet worden ist und ein zusätzli-
cher Beitrag hierfür in § 6 vorgesehen ist. 
 



BGS/E Oberes Zenntal        43.10.-1 

 

 

 4 

§ 6  

Beitragssatz 
 
(1) 
Der Beitrag beträgt 
 
a) pro m² Grundstücksfläche    €  7,30  

 
b) pro m² zulässiger                                   

Geschoßfläche                     € 13,48 
 

 

(2)  
Für Grundstücke, von denen kein Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden darf, wird 
der Grundstücksflächenbeitrag nicht erho-
ben. Fällt diese Beschränkung weg, wird 
der Grundstücksflächenbeitrag nacherho-
ben. 
 

§ 7 

Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7a 

Beitragsablösung 

 
Der Beitrag kann vor Entstehung der Bei-
tragspflicht abgelöst werden  
Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. 
 

§ 8 

Erstattung des Aufwands für 

Grundstücksanschlüsse 
 

(1)Der Aufwand für die Herstellung, An-
schaffung, Verbesserung, Erneuerung, 
Veränderung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 
im Sinne des § 3 EWS ist mit Ausnahme 
des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Teil der Grundstücksanschlüsse entfällt, in 
der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 

(2)Der Erstattungsanspruch entsteht mit 
Abschluss der jeweiligen Maßnahme, 
Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens des Erstattungsanspruches Eigentü-
mer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist.; mehrere Schuldner (Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. § 7 gilt entsprechend  

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor   sei-
nem Entstehen abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag richtet sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht.  

§ 9 

Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benut-
zung der Entwässerungseinrichtung Einlei-
tungsgebühren. 
 
 

§ 10  

Einleitungsgebühr 
 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt wer-
den. Die Gebühr beträgt € 2,50 pro Kubik-
meter Abwasser. 
 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem 
Grundstück aus der Wasserversorgungsan-
lage und aus der Eigengewinnungsanlage 
zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wasser-
mengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 
4 ausgeschlossen ist. 
 
Die Wassermengen werden durch geeichte 
Wasserzähler ermittelt. Sie sind von der 
Gemeinde zu schätzen, wenn 
 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist 

oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder des-

sen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
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3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass der Wasserzähler den wirkli-
chen Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
Werden die Wassermengen nicht vollstän-
dig über Wasserzähler erfasst, werden als 
dem Grundstück aus der Eigengewin-
nungsanlage zugeführte Wassermenge 
pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, 
der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf 
dem heranzuziehenden Grundstück gemel-
det ist, neben der tatsächlich aus der öffent-
lichen Wasserversorgung abgenommenen 
angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 
35 m³ pro Jahr und Einwohner.  
In begründeten Einzelfällen sind ergänzen-
de höhere Schätzungen möglich. Es steht 
dem Gebührenpflichtigen frei, den Nach-
weis eines niedrigeren Wasserverbrauchs 
zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3)  
Der Nachweis der verbrauchten und der 
zurückgehaltenen Wassermengen obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätz-
lich durch geeichte und verplombte Was-
serzähler zu führen, die der Gebührenpflich-
tige auf eigene Kosten fest zu installieren 
hat. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Vieh-
haltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. 
für jede Großvieheinheit eine Wassermen-
ge von 15.m³ pro Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnitt-
lich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 
Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; 
er kann durch Vorlage des Bescheids der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 
 
(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausge-
schlossen 
 
a) Wassermengen bis zu 10 m³ jährlich; 
 
b) das hauswirtschaftliche genutzte Was-

ser,  
 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen 

verbrauchte Wasser,  
 
(5)  

Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der 
Abzug auch insoweit begrenzt, als der 
Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohn-
sitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 
gemeldet ist, unterschreiten würde. In be-
gründeten Einzelfällen sind ergänzende 
höhere betriebsbezogene Schätzungen 
möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

Gebührenzuschläge 
 
Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Sat-
zung, deren Beseitigung Kosten verursacht, 
die die durchschnittlichen Kosten der Besei-
tigung von Hausabwasser um mehr als 
30 % übersteigen, wird zur Einleitungsge-
bühr ein Starkverschmutzerzuschlag (Z) 
nach folgender Tabelle erhoben: 
 
 
           (x - y)     B 
Z   =     g       _____  x  _____      

              a        100    
   
 
Die einzelnen Buchstaben in der Formel 
haben folgende Bedeutung: 
 
Z = Starkverschmutzerzuschlag in €/m³ 
 
g = Einleitungsgebühr für normal ver- 
schmutztes Abwasser gemäß § 9 Abs. 1.  
 
x = mittlere Schadstoffkonzentration des im 
maßgeblichen Parameters beim Abwasser 
des Starkverschmutzers in mg/l (jährliche 
Messungen ) 
 
y = Grenzwert der Schadstoffkonzentration 
des maßgeblichen Parameters, bei dem die 
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung 
von Hausabwasser um 30 v. H. überschrit-

] [ 
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ten werden in mg/l (fester Wert: 1.420 mg 
CSB/l) . 
 
a = mittlere Schadstoffkonzentration des 
maßgeblichen Parameters von normal ver-
schmutzten Abwasser im Gebiet des Ab-
wasserzweckverbandes „Oberes Zenntal“ in 
mg/l (fester Wert: 500 mg CSB/l). 
 
B = Jahreskostenanteil der verschmut-
zungsabhängigen Kosten in % der Gesamt-
kosten der Abwasserreinigung nach den 
jeweiligen, für die Ermittlung der Einlei-
tungsgebiete herangezogenen Betriebsab-
rechnung (fester Wert 16,3 %). 
 
Maßgeblicher Parameter ist in der Regel 
der chemische Sauerstoffbedarf (CSB). 
 
 

§ 12  

Ermittlung des  

Starkverschmutzerzuschlages 
 
(1) Zur Ermittlung des Starkverschmutzer-
zuschlages werden vom Abwasserzweck-
verband „Oberes Zenntal“ aus dem Meß-
schacht mindestens 6 Stichproben pro Jahr 
entnommen. Der Meßschacht wird vom 
Starkverschmutzer zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Die für den Starkverschmutzerzuschlag 
maßgebenden Schadstoffwerte werden aus 
der homogenisierten Abwasserprobe im 
chemischen Labor der Kläranlage Wilher-
msdorf bestimmt. 
 
(3) Dem Starkverschmutzerzuschlag wird 
das arithmetische Mittel der nach Absatz 1 
und 2 ermittelten Schadstoffwerte zugrunde 
gelegt. 
 
(4) Bei Tabellenzwischenwerten ist der 
nächst untere Zuschlagsfaktor zugrunde zu 
legen. 
 
(5) Die Stichprobenentnahmen erfolgen in 
unregelmäßigen Abständen, die vom Ab-
wasserzweckverband „Oberes Zenntal“ 
festgelegt werden. Die Kosten für die Pro-
benentnahmen nach Absatz 1 und die 

chemische Untersuchung nach Abs. 2 trägt 
der Zweckverband „Oberes Zenntal“. 
 
(6) Der Gebührenschuldner kann Parallel-
proben entnehmen und diese unverzüglich 
auf seine Kosten durch anerkannte Sach-
verständige untersuchen lassen. 
 
(7) Der Gebührenschuldner kann mehr als 6 
Stichproben pro Jahr oder den Einsatz ei-
nes Dauerprobennehmers durch den 
Zweckverband „Oberes Zenntal“ beantra-
gen. Diese zusätzlichen Untersuchungen 
werden bei der Mittelwertbildung gemäß 
Absatz 3 berücksichtigt. Die Kosten für die 
zusätzlichen Probenentnahmen, den Ein-
satz eines Dauerprobennehmers und die 
chemischen Untersuchungen hat der An-
tragsteller zu tragen. 
 
 

 

§ 13 

Entstehen der Gebührenschuld 
 
Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder 
Einleitung von Abwasser in die Entwässe-
rungsanlage. 

 

 

§ 14 

Gebührenschuldner 
 
(1)Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens der Gebührenschuld Eigen-
tümer des Grundstückes oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstückes dinglich berech-
tigt ist. 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber 
eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebes. 
(3)Mehrere Gebührenschuldner sind Ge-
samtschuldner. 
 

 

§ 15 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

Markt Markt Erlbach  
 

(1) Der Verbrauch wird jährlich zum 31.12. 
abgerechnet. Die Einleitungsgebühr wird 
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einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 
15.05, 15.08. und 15.11.  jeden Jahres  
Vorauszahlungen in Höhe etwa eines Vier-
tels der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu  leisten. Fehlt eine solche Vorjahresab-
rechnung, so setzt der Zweckverband die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schät-
zung des Jahresgesamtverbrauches fest. 

 

Markt Wilhermsdorf 
 

(1) Der Verbrauch wird jährlich zum 31.12. 
abgerechnet. Die Einleitungsgebühr wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. 
 
 
 
 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.  jeden 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe etwa ei-
nes Viertels der Jahresabrechnung des Vor-
jahres zu  leisten. Fehlt eine solche Vorjah-
resabrechnung, so setzt der Zweckverband 
die Höhe der Vorauszahlungen unter 
Schätzung des Jahresgesamtverbrauches 
fest. 
 
 

Markt Neuhof a. d. Zenn 

 
(1) Der Verbrauch wird jährlich zum 31.12. 
abgerechnet. Die Einleitungsgebühr wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 
01.04., 01.07., 01.10., jeden Jahres  
Vorauszahlungen in Höhe etwa eines Vier-
tels der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresab-
rechnung, so setzt der Zweckverband die 
Höhe der Vorauszahlung unter Schätzung 
des Jahresgesamtverbrauches fest. 
 
 

§ 16  

Pflichten der Beitrags- und  

Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, dem Zweckverband für die Hö-
he der Abgabe maßgebliche Veränderun-
gen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen - auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 17 

Übergangsvorschrift 

 
Beitragstatbestände, die von den Beitrags- 
und Gebührensatzungen vom 29.04.1977,  
vom 30.11.1993, vom 25.11.1999 und 
12.12.2007 erfasst werden sollten, werden 
als abgeschlossen behandelt, soweit be-
standskräftige Veranlagungen vorliegen. 
Wurden solche Beitragstatbestände nach 
der genannten Satzung nicht oder nicht 
vollständig veranlagt oder sind Beitragsbe-
scheide noch nicht bestandskräftig, dann 
bemisst sich der Beitrag nach der vorlie-
genden Satzung. Soweit sich dabei ein hö-
herer Beitrag als nach den Beitrags- und 
Gebührensatzungen vom 29.04.1977, vom 
30.11.1993, 25.11.1999 und 12.12.2007 
ergibt, wird dieser nicht erhoben. 
 

 

§ 18 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2011 in 
Kraft. 
  
(1) Gleichzeitig tritt die Satzung vom  
12.12.2007  außer Kraft. 
 
 
Markt Erlbach, den  11.11.2010. 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
„Oberes Zenntal“ 
 
 
Dr. Birgit Kreß 
Verbandsvorsitzende 


